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Anmelde- und Teilnahmebedingungen
für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen* des Amtes für Jugendarbeit

der Evangelischen Kirche von Westfalen, K.d.ö.R.

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
Mit der Anmeldung wird dem Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen als Veranstalter der 
Ferienfreizeit vom Anmeldenden der Abschluss eines Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung 
genannten Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen
verbindlich angeboten, der Anmeldende ist an sein Angebot für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim 
Veranstalter gebunden.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular; Anmeldungen per 
Telefon oder auf elektronischem Wege werden nicht angenommen. Bei Minderjährigen ist sie von einem 
Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Mit dem Eingang einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters beim 
Anmeldenden kommt der Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der 
Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt.

2. Bezahlung
Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises pro angemeldeter Teilnehmerin/ angemeldetem Teilnehmer ist 
bis spätestens eine Woche nach Erhalt der Teilnahmebestätigung des Veranstalters sowie des Sicherungsscheins 
fällig. Der restliche Reisepreis ist, sofern in der Ausschreibung nichts Abweichendes vermerkt ist, spätestens drei 
Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit fällig, in keinem Fall aber vor Ablauf der jeweiligen Frist nach Ziffer 8 f dieser
Bedingungen. Bei Buchungen nach Ablauf der für die jeweilige Ferienfreizeit geltenden Frist nach Ziffer 8 f ist der 
gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung fällig.

Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters

Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen, K.d.ö.R.
Bank/Sparkasse:
IBAN:
BIC:

zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der Zahlung unbedingt die in der Ausschreibung
angegebene Freizeitnummer und den Vor- und Nachnamen des/der Teilnehmenden anzugeben. Barzahlungen
werden vom Veranstalter nicht entgegengenommen.

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte und Pflichten ergibt sich aus der
Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung, den evtl. ergänzenden Angaben auf der Homepage des Veranstalters,
den Angaben in der Fahrtanmeldung, der Teilnahmebestätigung sowie dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen.

4. Aufsichtspflicht/ Mitwirkungspflicht des Reisenden
Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Ferienfreizeit obliegt im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen die Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmenden. Dem Anmeldenden ist bekannt, dass
hierfür möglichst schon vorab eine genaue Kenntnis etwaiger besonderer Umstände (z.B. Krankheiten,
Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielle Nahrungsbedürfnisse, Schwimmfähigkeiten etc.) der
Teilnehmenden erforderlich ist; er verpflichtet sich daher, dem Veranstalter diese Informationen auf dem vom
Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular mitzuteilen. Der Veranstalter behält sich vor, vom Pauschalreisevertrag
zurückzutreten, wenn der Anmeldende dieses Formular ungeachtet einer Nachfrist nicht vollständig ausgefüllt bei
ihm einreicht.

5. Leistungs- und Preisänderungen
Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und Abweichungen von einzelnen Leistungen oder
Pflichten vornehmen, wenn diese nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der Ferienfreizeit nicht beeinträchtigen
oder sonst für den/die Teilnehmende/n zumutbar sind.

Der Veranstalter behält sich Erhöhungen des ausgeschriebenen oder vereinbarten Reisepreises vor, wenn sich die
die Erhöhung des Reisepreises unmittelbar ergibt aus einer nach Vertragsschluss erfolgten
a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere
Energieträger,
b) Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen-
oder Flughafengebühren, oder
c) Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse.

Der Reisepreis wird in diesen Fällen in dem Umfang erhöht, wie sich die Erhöhung der vorgenannten Preise und
Preisfaktoren pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Konkret erfolgt die Berechnung der Erhöhung wie folgt:

* Der besseren Lesbarkeit halber wird im folgenden Text einheitlich nur der Begriff der Ferienfreizeit verwendet.

Kommentiert [ST1]: Bitte den jeweiligen Veranstalter einsetzen.

Kommentiert [ST2]: = Körperschaft des öffentlichen Rechts; z. B. bei 
Kirchengemeinden

Kommentiert [ST3]: Bitte den jeweiligen Veranstalter einsetzen (s. 
Kommentar 1).

Kommentiert [ST4]: Da sich die Reiseangebote auch (bzw. vor 
allem) an Minderjährige richten, muss hier etwas genauer als sonst 
unterschieden werden in die Person, die die Anmeldung vornimmt, (der
„Anmeldende“, meist ein Elternteil) und den „Reisenden“, also den 
Minderjährigen selbst. Andere Reiseveranstalter sprechen meist nur vom
„Kunden“.

Kommentiert [ST5]: Diese Regelung soll dem Veranstalter eine 
Bearbeitungsfrist für den Antrag des Anmeldenden gewähren. Nach § 147 
Abs. 2 BGB kann der einem Abwesenden gegenüber abgegebene Antrag 
nur so lange angenommen werden, wie der Anmeldende üblicherweise mit 
einer Annahme rechnen kann. Das ist ein unbestimmter Zeitraum, der für 
Unsicherheit sorgen kann. Der Anmeldende sollte nicht zu schnell nach 
seiner Anmeldung sagen können, dass er es sich anders überlegt hat.

Kommentiert [ST6]: Individuell anpassen. Ggf. Online-Anmeldung 
ergänzen.

Kommentiert [ST7]: Der Bundesgerichtshof hat in drei Verfahren am 
09.12.2014 (Aktenzeichen: X ZR 13/14) entschieden, wie hoch eine 
Anzahlung maximal sein darf: Hier wurde ein prozentualer Anteil von 20% in 
jedem Fall als noch angemessen angesehen.
Möglich ist natürlich auch die Angabe in EUR. Hierbei muss natürlich auch 
die max. Höhe von 20% beachtet werden.

Kommentiert [ST8]: Hier gibt es den Sicherungsschein zum 
Download:
https://www.juenger-freizeitenservice.de/materialien-downloads/reiserecht-
agbs/
Bitte die Hinweise zum Sicherungsschein beachten!

Kommentiert [ST9]: Es ist oftmals – und dies ist rechtlich fehlerhaft –
nicht die Höhe der Anzahlung in den AGBs angegeben und v.a. auch nicht, 
wann diese wie auch der Restbetrag fällig ist. Das verstößt gegen den 
Grundsatz, dass der gesamte Reisepreis erst dann bezahlt werden muss, 
wenn der Veranstalter die Reise nicht mehr selbst absagen kann. Da gemäß 
Ziffer 8f die Reise aber noch bis zu 4 Wochen vor Beginn wegen 
Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl abgesagt werden kann, darf auch 
erst frühestens dann der Restbetrag fällig sein. Oftmals kann der Veranstalter 
aber diesen Zeitpunkt in der Reisebestätigung selbst frei festlegen. Das kann 
erfolgreich abgemahnt werden. Grundsätzlich gilt: Der Restbetrag darf nicht 
früher als 30 Tage vor Reiseantritt eingefordert werden, denn dies würde den 
Reisenden entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligen und ist folglich unwirksam.
(Aktenzeichen: X ZR 13/14)

Kommentiert [ST10]: Ziffer 6f enthält drei verschiedene Fristen 
entsprechend der Dauer der Ferienfreizeit. Das war hier zu berücksichtigen.

Kommentiert [ST11]: Individuell anpassen.

Kommentiert [ST12]: Individuell anpassen.

Kommentiert [ST13]: Individuell anpassen, ergänzen etc..

Kommentiert [ST14]: Freizeitpass etc..
Individuell anpassen. Eine entsprechende Vorlage kann beim Amt für 
Jugendarbeit der EKvW angefordert werden.
http://www.juenger-freizeitenservice.de/materialien-downloads/medizinische-
versorgung/
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a) Bei einer pro Reiseteilnehmenden bezogene Erhöhung kann der Veranstalter vom Reisenden den jeweiligen
Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In weiteren Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen
Beförderungskosten durch die Anzahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann der Veranstalter vom Reisenden verlangen.
c) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren
gegenüber dem Veranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag
heraufgesetzt werden.
d) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange
erhöht werden, in dem sich die Reise hierdurch für den Veranstalter verteuert hat. Der Veranstalter teilt dem
Anmeldenden den Wechselkurs, der in die Kalkulation eingeflossen ist, schriftlich mit.

Im Falle der Änderung einer wesentlichen Reiseleistung oder einer Erhöhung des Reisepreises hat der Veranstalter
den Anmeldenden unverzüglich, spätestens jedoch 20 Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen; spätere
Änderungen sind nicht zulässig.

Bei einer wesentlichen Änderung der Reiseleistungen oder einer Erhöhung des Reisepreises von mindestens 8% ist
der Reisende berechtigt, unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche aus
seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Er hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters
diesem gegenüber geltend zu machen.

Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn und soweit die vorgenannten
Kosten, Steuern, Abgaben oder Wechselkurse zu niedrigeren Kosten für den Veranstalter führen. Hat der
Anmeldende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag bezahlt, ist der Mehrbetrag vom Veranstalter zu erstatten.
Entstandene Verwaltungsausgaben können vom Erstattungsbetrag abgezogen werden; diese sind vom Veranstalter
auf Verlangen nachzuweisen.

Leistungs- und Preisänderungen sind dem Anmeldenden auf einem dauerhaften Datenträger klar und verständlich
mitzuteilen.

6. Teilnahme eines Ersatzreisenden
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit durch eine/n Dritte/n ersetzen lassen, sofern
diese/r den in der Ausschreibung angegebenen oder durch die Anmeldung geschaffenen besonderen
Fahrterfordernissen genügt und ihrer/seiner Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen
Anordnungen entgegenstehen. In diesem Fall wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von EUR 20,00 berechnet.
Sollten die anfallenden Kosten, die dem Veranstalter durch die Umbuchung auf die Ersatzperson entstehen, höher
ausfallen, etwa weil bei einem Leistungsträger nur eine Stornierung und Neubuchung möglich ist, werden diese
entsprechend in Rechnung gestellt.

7. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist
schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei Minderjährigen muss
der Rücktritt von einer/einem Personensorgeberechtigten erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Reisepreises
ist keine Rücktrittserklärung.

Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt der/die Teilnehmende die Ferienfreizeit nicht an, so
kann der Veranstalter einen angemessenen pauschalen Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen und
Aufwendungen unter Berücksichtigung einer anderweitigen Verwendung der Reiseleistung verlangen. Dieser beträgt
bei einem Rücktritt:

a) bei Gruppen-Busreisen (Reisebus oder Kleinbus/Bulli)

bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

b) bei Gruppen-Flugreisen und Gruppen-Zugreisen

bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 35 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

Kommentiert [ST15]: Was bedeutet "wesentliche"? Letztendlich
lässt sich das nur im Einzelfall sagen, je nachdem, welches Gewicht die
betreffende Teilleistung am Gesamtzuschnitt der Freizeit hat. Nicht
wesentlich wäre z.B. der Austausch des Beförderungsunternehmens
(anderes Busunternehmen), wesentlich dagegen die Beförderungsart
(Busfahrt anstatt Flugreise). Wesentlich wäre eine andere Unterkunftsart,
z.B. Zeltplatz statt Haus. Nicht wesentlich dagegen, wenn das Haus
ausgewechselt wird.

Kommentiert [ST16]: Was ist das? Auf jeden Fall ein schriftlicher
Brief. Bei elektronischer Übermittlung: Entscheidend ist, dass die Erklärung
vom Empfänger unverändert abgespeichert werden kann. In jedem Fall zählt
dazu ein Dokument, das als Anhang zu einer Mail mitgeschickt wird. Bei
einer reinen Mail ist Vorsicht geboten.

Kommentiert [ST17]: Empfehlung des Deutschen Reiseverbandes.
Kann individuell geringfügig angepasst werden.

Kommentiert [ST18]: Die Stornostaffel ist etwas
veranstalterfreundlicher, denn es können früher höhere Stornogebühren
berechnet werden. Diese Regelung müsste gerichtsfest sein.
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c) bei Reisen mit eigener Anreise und sonstige Reisen

bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 40 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 % des Reisepreises
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises.

Der/dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis unbenommen, dass dem Veranstalter
überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der tatsächliche Schaden geringer oder höher ist als die pauschale
Entschädigung. Der Veranstalter ist auf Verlangen der/des Anmeldenden bzw. der/des Teilnehmenden verpflichtet,
die Höhe der Entschädigung zu begründen.

Der/dem Teilnehmenden ist bewusst, dass im Falle bezuschusster Ferienfreizeiten, bei denen die Reisekosten vom
Reisepreis allein nicht gedeckt werden, der beim Veranstalter im Rücktrittsfall verbleibende Schaden höher sein kann
als der vom Anmeldenden bezahlte Reisepreis.

8. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn
Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten
a) wenn die/der Anmeldende die Teilnehmendeninformationen ungeachtet der ihr/ihm hierfür gesetzten Frist und
einer schriftlichen Nachfrist von mindestens einer Woche nicht beim Veranstalter einreicht.
b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmendeninformationen, wenn für ihn erkennbar ist, dass – etwa aus
medizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Teilnahme der
angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko für die/den betreffende/n Teilnehmende/n, die anderen
Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist.
c) wenn der/die Teilnehmende ohne ausreichende Entschuldigung nicht an dem/den vom Veranstalter mitgeteilten
Vorbereitungstag/en teilnimmt.
d) wenn die/der Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine vertraglichen Pflichten nicht einhält, insbesondere der
Reisepreis nicht fristgerecht (Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird;
e) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durchführung der Ferienfahrt wesentlicher persönlicher
Umstände des/der Teilnehmenden nach Abschluß des Pauschalreisevertrages, wenn durch diese eine geordnete
oder sichere Durchführung der Ferienfreizeit für den/die Teilnehmende oder die anderen Teilnehmenden nicht
gewährleistet ist.
f) bis zu
- 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als sechs Tagen
- 7 Tagen vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens zwei und höchstens sechs Tagen
- 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen
wenn die in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmendenzahl für die betreffende Ferienfreizeit nicht erreicht
wird.
Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu
verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihr/ihm eine solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis
anzubieten.
In allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete Reisepreis in voller Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche
der/des Anmeldenden sind ausgeschlossen.

9. Rücktritt im Falle unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände
Wird die Durchführung der Ferienfreizeit infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, unvermeidbarer,
außergewöhnlicher Umstände (z.B. Krieg, innere Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen, hoheitliche Anordnungen,
Epidemien, Pandemien, Ausbruch von Krankheiten etc.) wesentlich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so sind
beide Seiten zur Kündigung des Reisevertrages berechtigt. In diesem Fall kann der Veranstalter, für die bereits
erbrachten oder zur Beendigung der Ferienfreizeit noch zu erbringenden Leistungen eine Entschädigung verlangen.
Der Veranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen zu treffen,
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den/die Teilnehmende zurückzubefördern. Die
Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen der Veranstalter und die/der Anmeldende je zur Hälfte. Im Übrigen fallen
die Mehrkosten der/dem Anmeldenden zur Last.

Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen bevollmächtigte Vertreter*innen können vom
geschlossenen Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist auch unmittelbar vor Reiseantritt zurücktreten,
wenn zu diesem Zeitpunkt der begründete Verdacht einer akuten Erkrankung in Bezug auf ein Pandemiegeschehen
besteht, welcher nicht durch das negative Testergebnis eines maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltests oder
eines PCR-Tests (kein Selbsttest!) ausgeschlossen werden kann.
Sollten dem Veranstalter durch Folgemaßnahmen einer wissentlich verschwiegenen Erkrankung in Bezug auf ein
Pandemiegeschehen seitens des Anmeldenden oder der/des Teilnehmenden Kosten entstehen, behält sich der
Veranstalter vor, die entstanden Kosten entsprechend in Rechnung zu stellen.

10. Kündigung des Veranstalters
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen bevollmächtigte Vertreter/innen können den
Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmende die Durchführung der
Ferienfreizeit ungeachtet einer, mit Ausnahme besonders gravierender Fälle, vorherigen Abmahnung der
Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter seine Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmenden der
Ferienfreizeit oder die weitere schadensfreie Durchführung der Ferienfreizeit nicht mehr gewährleisten kann oder

Kommentiert [ST19]: Die Stornogebühren sind in vielen
Teilnahmebedingungen viel zu hoch angesetzt, denn nach § 651 i II BGB
(vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__651i.html) dürfen die
pauschalen Gebühren nur so hoch sein, wie im Rücktrittfall gewöhnlicher
Weise ein Schaden beim Veranstalter verbleibt. Diese Staffelung basiert auf
den Empfehlungen des Deutschen Reiseverbandes. Wenn ein
freigewordener Platz nicht mehr belegt werden kann oder wenn der
tatsächliche Rücktrittschaden höher ist als die Pauschale, kann der
Veranstalter immer noch den höheren Schaden nachweisen. (s.
Kommentar 18)
Zudem ist eine pauschale Gebührenstaffel nach § 309 Nr. 5b BGB (vgl.
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__309.html) nur dann wirksam, wenn
auch dem anderen Teil der Nachweis eröffnet wird, dass ein Schaden nicht
oder nur in geringerer Höhe entstanden ist. Diese Option ist somit
unumgänglicher Bestandteil und unbedingt beizubehalten!

Kommentiert [ST20]: Oftmals deckt gerade die erste Staffelungsrate
der pauschalen Gebühren (5 % des Reisepreises) nicht die Kosten, die dem
Veranstalter tatsächlich beim Rücktritt eines Teilnehmenden entstehen. Die
„Lösung“ für dieses Problem besteht nicht in der Heraufsetzung der
prozentualen Staffelungssätze, sondern in diesem Passus. Der
Veranstalter muss dem Vertragspartner (i.d.R. den Eltern) schriftlich mitteilen
und nachweisen, dass ihm durch den Rücktritt faktisch höhere Kosten
entstanden sind. Dieser Betrag kann dann als Stornogebühr angesetzt
werden.

Kommentiert [ST21]: Diese Regelung ist eine Besonderheit für die
meist ja bezuschussten Freizeitangebote der Jugendarbeit. Denn im Falle
eines Rücktritts müsste der Teilnehmende nach der gesetzlichen Vorstellung
maximal seinen Reisepreis als Stornogebühr bezahlen. Denn mehr müsste
er auch bei Durchführung der Fahrt nicht bezahlen. Wenn aber im
Rücktrittfall kein Ersatzteilnehmender einspringen kann, können öffentliche
Zuschüsse entfallen und dem Veranstalter entsteht ein maximaler finanzieller
Schaden in Höhe des TN-Beitrags + Zuschuss/Zuschüssen. Diesen kann er
versuchen, geltend zu machen und die Regelung weist den
Anmeldenden/Teilnehmenden schon einmal darauf hin. Ob diese Regelung
allerdings im konkreten Rechtsstreit gerichtsfest ist, lässt sich nicht sicher
prognostizieren.

Kommentiert [ST22]: Bei der Freizeitausschreibung (Flyer, Katalog,
Plakate, Internet etc.) unbedingt die Nennung der Mindestteilnehmerzahl
beachten.

Kommentiert [ST23]: Dieser Absatz ist juristisch nicht unbedingt
nötig, denn die Rücktrittmöglichkeit bei „unvermeidbaren,
außergewöhnlichen Umständen“ ergibt sich für beide Vertragsparteien
zwingend aus dem Gesetz. Aus Gründen der umfassenderen Beschreibung
wurde er jedoch aufgenommen.
Der frühere Begriff der „höheren Gewalt“ existiert nicht mehr.

Kommentiert [ST24]: Es kann Fälle geben, wo der SOFORTIGE
Ausschluss des Teilnehmenden ohne jede vorherige Abmahnung
gerechtfertigt ist. Diese Möglichkeit wurde mit aufgenommen.
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wenn sich der/die Teilnehmende ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitleitung sonst in einem Maße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Kündigung des Pauschalreisevertrages gerechtfertigt ist.

Die Kosten für die vorzeitige Rückbeförderung des/der Teilnehmenden nach einer Kündigung sowie weitere damit im
Zusammenhang anfallende Kosten werden der/dem Anmeldenden bzw. der/dem Personensorgeberechtigten in
Rechnung gestellt. In diesem Fall behält der Veranstalter den Anspruch auf den vollen Reisepreis; er muss sich
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen anrechnen lassen, die er aus einer Erstattung oder einer
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt.

11. Versicherungen
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer der Ferienfreizeit eine Unfall- und eine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber Dritten ein, nicht bei
Schäden, die sich die Teilnehmenden untereinander zufügen und gilt nur subsidiär zu anderen bestehenden
Versicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen von
Sachen aller Art. Der Veranstalter empfiehlt ggf. den Abschluss eigener zusätzlicher Versicherungen
(Reiserücktrittkosten, Reisegepäck, Haftpflicht, Auslandskrankenschutz etc.), um die mit der Anmeldung/Teilnahme
an der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu mindern.

12. Pass- und Visavorschriften
Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche Staatsangehörige oder Staatsangehörige des Staates, in dem die
Ferienfreizeit angeboten wird, bei Auslandsreisen über geltende Pass- und Visavorschriften zu informieren, für
Angehörige anderer Staaten erteilt das zuständige Konsulat Auskunft. Für die Erfüllung behördlicher Auflagen, Zoll-
und Gesundheitsvorschriften sowie die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente ist, sofern dies der
Veranstalter nicht ausdrücklich übernommen hat, die/der Anmeldende selbst verantwortlich. Der Veranstalter haftet
nicht für unvorhersehbare Verzögerungen der diplomatischen Vertretungen bei der Ausstellung von
Reisedokumenten und beim Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft.

13. Haftung des Veranstalters
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden der/des Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind, ist
der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen Reisepreises, soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter nicht
schuldhaft herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei Schäden durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände, durch
vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der Fahrtanmeldung oder infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der
Teilnehmenden gegen Anordnungen der Freizeitleitung, übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch
nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges Verhalten der/des
Teilnehmenden verursacht werden.
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Personen-, Sach- oder Vermögensschäden im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der
Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

14. Pflichten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmenden
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jede/jeder Teilnehmende verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu deren
Behebung beizutragen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten.
Sie/er ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Leitung der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter
mitzuteilen und dieser eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder von
der Leitung der Ferienfreizeit oder vom Veranstalter ernsthaft verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des
Pauschalreisevertrags durch ein besonderes Interesse der/des Teilnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt eine/ein
Teilnehmende/r dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihr/ihm oder der/dem Anmeldenden Ansprüche
insoweit nicht zu.
Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich und zumutbar
ist. Ansprüche der/des Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des Bürgerlichen Gesetzbuches
verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.

15. Flugbeförderung
Der Veranstalter ist gemäß der Verordnung (EG) 2111/2005 vom 14.12.2005 verpflichtet, dem Anmeldenden bei
Buchung über die Identität der/des ausführenden Luftfahrtunternehmen(s) zu unterrichten. Steht ein ausführendes
Luftfahrtunternehmen bei Buchung noch nicht fest, ist der Anmeldende insoweit zunächst über die Identität der/des
wahrscheinlich ausführenden Luftfahrtunternehmen(s) zu unterrichten. Sobald die Identität endgültig feststeht, wird
der Anmeldende entsprechend unterrichtet. Im Falle eines Wechsels des ausführenden Luftfahrtunternehmens nach
Buchung ist der Anmeldende über den Wechsel so rasch wie möglich zu unterrichten. Die Liste von
Luftfahrtunternehmen, die in der EU einer Betriebsuntersagung unterliegen („gemeinschaftliche Liste“), findet sich
unter www.lba.de.

16. Datenschutz
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der/des Anmeldenden und der/des
Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für
die Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt der/dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche
ihrer/seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Verwendung von Daten zu Werbezwecke oder die Weitergabe von
Daten an Dritte ohne Einwilligung der/des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer an Unternehmen und Personen,
die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit beauftragt sind.

Kommentiert [ST25]: Vgl. „Infothek
zum kirchlichen Versicherungsschutz“ S.23 ff.
http://www.juenger-freizeitenservice.de/materialien-
downloads/versicherungen/

III. Versicherungsschutz für Freizeitmaßnahmen

1. Haftpflichtversicherung
Im Rahmen der landeskirchlichen Haftpflicht-Sammelversicherungsverträge
besteht regelmäßig Versicherungsschutz für Freizeitmaßnahmen,
Veranstaltungen etc. (s. auch B III.1.). Eine separate Anzeige ist nicht
erforderlich. Der landeskirchliche Haftpflichtversicherungsschutz besteht
weltweit.
2. Unfallversicherung
Für Teilnehmende einer „kirchlichen Reise“ besteht regelmäßig
Unfallversicherungsschutz im Rahmen des Unfall-
Sammelversicherungsvertrages der jeweiligen Landeskirche (s. auch B
VII.1.). Anzeigen sind nicht erforderlich. Die landeskirchlichen Unfall-
Sammelverträge sehen regelmäßig weltweite Deckungen vor.
3. Sonstiger Reise-Versicherungsschutz
Sonstiger Versicherungsschutz für Reisen und Freizeiten kann über den
Abschluss kurzfristiger Individualverträge abgesichert werden.
- Auslandsreise-Krankenversicherung
- Versicherungsschutz für geliehene Sachen
- Reisegepäckversicherung
- Boots-Kaskoversicherung
- usw.

Verwiesen wird auf das Druckstück der Ecclesia „Praxisratgeber
Versicherungsschutz Reisen, Freizeiten, Ausflüge“ bzw. die entsprechenden
Anträge. Die Unterlagen können direkt bei der Ecclesia abgefordert werden –
siehe auch im Internet www.ecclesia.de (Button „Reise/Freizeiten“).

Kommentiert [ST26]: Informationspflicht liegt beim Veranstalter, d.h.
z. B. beim Elternabend, Vortreffen etc. ausführliche Informationen geben.

Kommentiert [ST27]: Ausdrücklich in der Ausschreibung auf solche
Fremdleistungen (z. B. Bootsausflug, Tauchkurs, Skikurs, Hochseilgarten
etc.) hinweisen.

Kommentiert [ST28]: § 651i – Rechte des Reisenden bei
Reisemängeln
§ 651j – Verjährung

Kommentiert [ST29]: Dieser Punkt ist europarechtlich
vorgeschrieben, wenn Flugreisen (z.B. im Bereich internationaler
Begegnungen) durchgeführt werden.
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17. Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags oder dieser Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge.
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht. 
Gerichtsstand des Veranstalters ist Schwerte.

Stand: 01.11.2023

Veranstalter: Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen, K.d.ö.R.
vertreten durch die
theologische Leitung Christian Uhlstein und die geschäftsführende Leitung Knut Grünheit
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte
Tel.  02304/755-181
Fax.  02304/755-248
Mail info@afj-ekvw.de

Kommentiert [ST30]: Die sog. salvatorische Klausel unbedingt
beibehalten.

Kommentiert [ST31]: Individuell anpassen.

Kommentiert [ST32]: Diese AGBs nach dem neuen Reiserecht sind
mit Inkrafttreten desselben am 01.07.2018 für alle Pauschalreiseverträge
gültig, die ab diesem Tag geschlossen werden. Vgl. §1 „Mit dem Eingang
einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters beim Anmeldenden kommt
der Pauschalreisevertrag zustande.“

Bitte beachten: Bei eigenmächtigen Veränderungen an den AGBs verlieren
diese unter Umständen ihre Gültigkeit bzw. Rechtssicherheit!

Kommentiert [ST33]: Individuell anpassen.


